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Jede Umstellung, auch die von der
Kartonschachtel- auf die Plastikbox,
benötigt eine gewisse Gewöhnungs-
zeit. Damit die Probeflaschen im
Labor raschmöglichst aus der Plastik-
box entnommen werden können, ist
es wichtig, dass alle Fläschchen mit
Milchproben in der gleichen Rich-
tung in der Box liegen (siehe Beispiel

1). Wenn Milchproben von zwei
Betrieben miteinander gesandt wer-
den und diese haben in einer Plastik-
box Platz, dann können die Proben
zusammengelegt und mit beiden
Begleitscheinen in einer Box gesandt
werden!

Bei voretikettierten Probeflaschen,
die bei der Milchkontrolle nicht ge-
braucht wurden, weil die Kuh ver-
kauft, verstellt, geschlachtet oder galt
war, müssen die Etiketten unbedingt
entfernt werden!

Nicht selten erhalten wir Milchpro-
ben zugesandt wie in Beispiel 2

abgebildet. Milchkontrolleure die
Proben in dieser Form nach Zolli-
kofen senden, erschweren nicht nur
die Arbeiten im Labor, sondern
zeigen auch eine gewisse Interesse-
losigkeit.

Wir möchten aber bei dieser Gele-
genheit allen Milchkontrolleurinnen
und -kontrolleuren, die ihre Arbeit
vorschriftgemäss und im Interesse
der Züchter und des Zuchtverbandes
ausführen, bestens danken. ■

Kurt Zahm

Für die Milchkontrolleure

Rückversand der Milchproben nach Zollikofen

Beispiel Nr. 1

Korrekt abgefüllte Versandbox!
So können die Probeflaschen im
Labor rasch entnommen wer-
den.

Beispiel Nr. 2

Falsch abgefüllte Versandbox.
Solche Probesendungen er-
schweren die Arbeiten im Labor
enorm. Zum Teil sind die Fläsch-
chen mit Filzschreiber ange-
schrieben, gebraucht aber ohne
Milchprobe, so dass sie gewa-
schen werden müssen. Man fin-
det auch leere Probeflaschen,
wild durcheinander, mit und
ohne Etiketten.

Beispiel Nr. 3

Wenn ein Betrieb zwei oder meh-

rere Begleitscheine zu den Milch-
proben hat, müssen diese immer

zusammen, einmal gefaltet, in der

gleichen Box, auf die Milchpro-
ben gelegt werden!

Verunreinigte Probefläschchen oder solche ohne Bronopoltabletten

sind sofort aus der Versandbox zu nehmen und bei nächster Ge-

legenheit dem Bezirksleiter abzugeben.


